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geigneten bürgerlichen Nechtsftoff noch einmal, aber jekbt in ganz anderer

Anordnung, ausgerichtet nach wirtfcdhaftlidhen Gefihtspunkten, vor fich

Nevue paffieren zu laffen.

Nun kann man ihm auch fagen, worauf man ihn in den voraus-

gegangenen pofitivrechtlichen ziviliftijden Borlefungen beffer noch nicht
mit der Nafe ftößt, daß und warum der Bertrag, einfchließlich des fich

daraus entwidelnden Bertragsverhältniffes, in Wahrheit der zentrale,

privat-, verfehrsrechtlidhe Hauptbegriff ift, nicht aber Nechtsgefchäft oder

WillenserHärung oder Schuldverbhältnis,
‚ reilid ft damit erft die Hälfte der Borlefung über. privates

Wirtkfchaftsrecht gefchafft. In einem zweiten Teile it dann noch eine

wirtfchaftsrechtlidhe Analyfe der großen wirtfchaftlicdhen Hauptberufe und
-gewerbe, der Landwirtfchaft, der Induftrie, des Handels, der Bank und

der Börfe, der freien Berufe zu geben.
Hier kommt es befonders darauf an, ausgehend jeweils von dem

fozialen und wirtfhaftlidhen Romplex der betreffenden Berufsgruppe,
zu zeigen, wie fich das Necht in den verfhiedenften Gefekgen, Neichs- und

Landesgefeken, und mit feinen Nechtseinridhtungen an der Organifation

der Wirtfchaftsgruppen und damit der Wirtfchaft beteiligt.

Wie zum Beifpiel ein Induftrieunternehmen ins Leben tritt, und

daß dazu von Staats und Nechts wegen das Zufammenwirken von

Handelsgefekbuch und Gewerbeordnung und von vielen anderen, auch

verwaltungsrechtlidhen Faktoren nötig ijft, das muß doch einmal in einer

YBorlefung zufammengefhaut und aufgewiefen werden!

m

Sin wirtfhHaftsrechtlicdhes pädagogifhes Baradigma
Die voraufgegangenen Erörterungen find wohl oder übel mehr im

Srundfäglichen ftedengeblieben, Soll aber endlidh, auch in den Kreifen

der wirtfchafts wiffenf{haftligen Forfher und Lehrer, einige Klarheit
gefchaffen werden über das, was das Wirtfhaftsrecht pädagogifch günftigen-

falls ift und vermag, fo wird es vielleicht nicht unerwünfcht fein, wenn noch

ein anfchaulicheres Material beigebracht wird, aus dem man einen Eindrug

zu gewinnen vermag, was eine beftimmte einzelne wirtjdhaftsrechtliche

Darbietung nach Inhalt und Lehrweife zu fagen weiß.
Ih gebe darum zum Schluß noch Unterrichtsmaterial wieder, wie ich

es — in Ermangelung gleichartigen literarifhen Materials — als Grund-

lage für die erften, nicht-pofitivrechtlidhen Partien einer zweiftündigen
Borlefung mit dem Titel „Die Arbeit in gefhichtlicher, fozialer,

wirtfhaftlider und rechtlicher Beleuchtung“ meinen HSörern an

die Hand gebe,


